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1 Einleitung

Wie ist Nationsbildung im Einklang mit den menschenrechtlichen Prinzipien möglich? Was müsste bei einer Nationsbildung unter diesen Vorzeichen berücksichtigt werden? Das sind die Fragen, auf die vorliegende Arbeit zumindest ansatzweise eine Antwort finden will, wenngleich aufgrund der gebotenen Kürze hier schon klar ist, dass es sich nur um eine sondierende Voruntersuchung handeln kann.

Da sich mit einer Sprache von vorgestern nur schwer Probleme von heute und morgen debattieren lassen (vgl. Meyer 1994, 173) und gerade der „Nation“-Begriff ungemein von „vorgestrigen“ Problemstellungen belastet ist, wird zu Beginn eine Bestandsaufnahme versucht, wo auf die Problematik der Verwendung des „Nation“-Begriffes, besonders wenn man wissenschaftliche Ansprüche stellen will, eingegangen wird. Der nächste Abschnitt beschäftigt sich damit, wie zur Zeit mit Begrifflichkeiten wie „Nation“, „Ethnie“ und ähnlichen Zuweisungen an ein bestimmtes Kollektiv operiert wird, welche Probleme sich daraus ergeben und welche Lösungsangebote diskutiert werden. Der Abschnitt „Nation und Identität“ versucht schließlich konkrete Funktionalitäten dieser Konzepte herauszuarbeiten und mit einem kurzen historischen Überblick zu belegen. Der letzte Abschnitt widmet sich dann der Gestaltbarkeit des Wirklichkeitsbereichs „Nation“ unter Bezugnahme auf menschenrechtliche Ansprüche und Forderungen.

„Die Nation und ihre Alternativen“ - dieses Thema zu behandeln war sicher nicht zu allen Zeiten so ungefährlich möglich. „Erstaunlich, dass man das heute machen kann“, meinte beispielsweise ein sehr guter Freund, als ich ihm von dieser Arbeit erzählte. Es erscheint mir auch heute noch als ein eher heikles Thema - besonders hier in Österreich, wo die Nationswerdung einige Rückschläge erlitten hat und eine österreichische Identität immer noch gewisse rudimentäre Züge trägt. Trotzdem wird sie nicht sonderlich tiefgehend und vor allem nicht weitreichend genug diskutiert. Möge vorliegende Arbeit auch als diesbezüglicher Diskussionsbeitrag betrachtet werden.

2 Zur Problemstellung

Wie will man als Wissenschafter über etwas einigermaßen gültige Aussagen machen, das derartig diffus und schillernd im Diskurs auftritt, wie der „Nation“-Begriff? Es scheint kaum zwei Menschen zu geben, die mit einem halbwegs deckungsgleichen „Nation“-Begriff operieren. Sicher bezeichnen alle ein großes Kollektiv von Menschen, aber was die jeweilige Nation „ausmacht“ oder wie sie sich herleitet, darüber gibt es weit weniger Konsens, als es den Anschein haben könnte. Meine Vermutung geht dahin, dass schon die Motive, warum eine Person einen derartigen Begriff in den Diskurs einführt, extrem verschieden sein können. Man müsste also, bevor man sich mit wissenschaftlichem Anspruch über dieses Thema unterhält, eine Motivenuntersuchung anstellen, was insoferne schwierig ist, da die Motivwurzel mitunter sehr tief im persönlich-existentiellen Bereich liegen kann. Diese hoch individuellen Komponenten im „Nation“-Begriff machen eine allgemeingültige Definition, auch wenn man sie noch so weit steckt, eigentlich unmöglich - obwohl jeder, der einen „Nation“-Begriff verwendet, gerade diese Allgemeingültigkeit unterstellt und in Anspruch nehmen will. Und ebenso unmöglich wird auch eine wissenschaftliche Arbeit darüber, wenn man sich klarer Begriffe bedienen will. Sie muss sich zuerst damit auseinandersetzen, was am „Nation“-Begriff vertretbar aussagbar ist, und was nicht.

Natürlich könnte man die Entstehungszusammenhänge und Perzeptionsgeschichten der verschiedenen „Nation“-Begriffe darstellen, aber das wäre eine rein historische Bearbeitung dieses Themas. Die politikwissenschaftlichen Fragestellungen wie: Wozu braucht ein Mensch einen „Nation“-Begriff? Was macht er damit? Wie geht er damit um? Was will er damit erreichen? Wer verwendet im öffentlichen Diskurs welchen „Nation“-Begriff und wozu? stoßen schnell auf die oben schon angeführten Schwierigkeiten. Die Schwierigkeit der Behandlung eines „Nation“-Begriffes liegt sicher auch darin, dass er Aussagen über ein Kollektiv enthalten muss, aber immer nur von einer Person „ausgesagt“ werden kann, dass er vermeintlich Aussagen über ein Kollektiv enthält, tatsächlich aber nur gültige Aussagen über den jeweiligen Sprecher liefern kann – besser gesagt: könnte, da man als Beobachter diese „gültigen“ Aussagen nur unterstellen kann. Im Sprechakt selbst kommen sie in der Regel nicht vor.

2.1 Die „unterstellte“ Nation

Wissenschaftlicherseits wären nun eine Reihe von qualitativen Interviews zu führen, um den Inhalten und ihren Hintergründen eines „Nation“-Begriffes auf die Spur zu kommen, hätte dann aber immer noch nur eine Reihe von Aussagen, die jeweils nur den Sprecher betreffen, aber noch keinesfalls gültige Aussagen über ein Millionenkollektiv, beispielsweise mit Namen „Österreich“. Vielleicht ist das auch die einzige allgemeingültige Aussage über die „Nation“-Begriffe, die man machen kann, nämlich dass sie sich immer auf ein relativ großes Kollektiv beziehen, keinesfalls aber auf eine Einzelperson. So viel ist sicher: eine Person ist keine Nation. Zwei Personen sind zwar in der Regel auch noch keine Nation, aber schon hier treten – sicher noch in einfacherer Form – dieselben Probleme wie beim „Nation“-Begriff auf: Beide Beteiligten liefern Einträge in den „gemeinsamen“ Begriff, die für den jeweils anderen zum Teil einfach unbekannt sind. Schon allein aus diesem Grund, sind die Bedeutungen, die die beiden dem „Gemeinsamen“ unterlegen, von Grund auf verschieden, ganz abgesehen davon, dass sie eben verschiedene Personen mit verschiedenen Biographien und naturgemäß verschiedenen existentiellen Anliegen sind.

Die hier zutage tretende Problematik ist um einiges komplexer als das sogenannte Perspektivenproblem, wonach beispielsweise ein Berg von verschiedenen Seiten verschieden beschrieben wird. Dieses Perspektivenproblem lässt sich relativ einfach lösen, indem man sich an den Beobachtungspunkt des jeweils anderen Betrachters begibt, wodurch seine Aussage in der Regel nachvollziehbar wird. Anders beim „Nation“-Begriff: hier ist das Betrachtungsobjekt nicht vor der Wahrnehmung, wie ein Berg, sondern gewissermaßen erst „nach“ der Wahrnehmung, tief im interpretativen Bereich unseres Erkenntnisapparates. Was am „Nation“-Begriff vor der Wahrnehmung auszumachen ist, sind eigentlich „nur“ viele, viele Menschen, die in noch weit, weit mehr Beziehungen zueinander stehen, die sich zudem noch relativ rasch verändern können. Als einer, der zu gültigen Aussagen kommen möchte, fühlt man sich in einer Situation, die an ein H2O-Molekül in einer Wolke erinnert, das die Form der Wolke beschreiben soll. Während der Berg also stillhält, und man ihn in Ruhe von allen Seiten betrachten kann, kann man bei „Nation“ bestenfalls einen Zustand zu einem gewissen Zeitpunkt beschreiben, und – wodurch die Sache an Komplexität kaum noch zu überbieten ist – man ist selbst mit Gegenstand der Betrachtung, so dass man zwar innerhalb der „Wolke“ einen „Ortswechsel“ vornehmen kann, aber seine eigene „Perspektive“ dabei mitnehmen muss, da man sich auch als Wissenschaftler nicht als nichtexistent erklären kann, ja im Gegenteil auch seinen eigenen Eintrag in den gemeinsamen Begriff berücksichtigen müsste. Mit einem gewissen Unbehagen fällt mir dabei ein Ausspruch von Friedrich Dürrenmatt ein, der meinte: „Was alle angeht, können nur alle lösen. [...] Jeder Versuch eines Einzelnen, für sich zu lösen, was alle angeht, muss scheitern“ (1962/1986, 92f). Und gerade „Nation“ ist etwas – um nicht zu sagen: ist das eigentliche – was alle angeht. Also wieso sollte ich hier versuchen Lösungen zu finden, die sowieso zum Scheitern verurteilt sind? Das kann nicht mein Anspruch sein. Ich muss mich darauf beschränken, zu erklären zu versuchen, was eine Person dazu veranlassen könnte, immer wieder auf eine bestimmte Menschengruppe zu verweisen, die kein Mensch jemals überschauen könnte und von der sie im Grunde so gut wie überhaupt nichts weiß.

2.2 Die „ideale“ Nation

Außerdem: Im Zeitalter der Menschenrechte, wo der Schutz der individuellen Würde als oberstes Prinzip gilt, muss man auch an einen „Nation“-Begriff den Anspruch stellen, dass sich alle Mitglieder einer Nation mit ihm freiwillig und absichtsvoll identifizieren können
. Das ist nur denkbar, wenn seine Inhalte im Dialog entwickelt werden, und so von den Beteiligten als Vereinbarung erkannt werden können, wenn sie also die „Nation“ und ihre Inhalte als ihr Werk betrachten, so wie sich Tocqueville am Ende einer Entwicklung zu einer demokratischen Gesellschaftsordnung eine Gesellschaft dachte, „in der alle das Gesetz als ihr Werk betrachten“ (1835/1985, 24). Oder in anderen Worten „[...] man weicht eher von Programmen ab, die einem andere aufgestellt haben, als von solchen, an deren Aufstellung man selbst beteiligt war“ (Berger/Luckmann 1966/1980, 66). Solange also alle Betroffenen eine Nation nicht als ihr Werk betrachten, kann man im Grunde nur von behaupteten oder unterstellten Nationen, bestenfalls von vorgeschlagenen oder beantragten Nationsmodellen sprechen. „Der Begriff der Nation unterstellt eine Homogenität derjenigen, die als seine Mitglieder definiert werden, jenseits von Klassengegensätzen, dem Gegensatz von Herrschenden und Beherrschten, Geschlechtergegensätzen, regionalen Gegensätzen etc.“ (Räthzel 1997, 78). Eine Nation, die den sich aus den menschenrechtlichen Prinzipien ergebenden sehr hohen Ansprüche gerecht wird, gibt es wohl noch nicht - sicher aber nicht in dem Umfang oder für den Geltungsbereich, der jeweils beansprucht wird.

Aufgrund des eben Angeführten, will ich mich in vorliegender Arbeit weniger mit den jeweiligen Inhalten der gängigen „Nation“-Begriffe auseinandersetzen - also was eine Nation ausmacht - sondern damit, weshalb eine Nation zustande kommt - insbesondere wie sie sich unter Berücksichtigung menschenrechtlicher Prinzipien etablieren und weiterentwickeln müsste. Dazu sei vorerst ein entsprechender Idealtypus angedeutet.

Wenn man davon ausgeht, dass die menschenrechtlich zugestandene Würde auch eine gewisse Verantwortlichkeit mit sich bringt, dann muss jeder Mensch auch die Möglichkeit haben, dieser Verantwortlichkeit gerecht werden zu können. Das lässt sich nur durch die Installation eines Kommunikationsraumes denken, zu dem jeder Zutritt hat, wo er seine Anliegen artikulieren kann, in dem seine Meinung auch gehört und beratschlagt wird und diese sich schließlich zu einer allgemeingültigen Vereinbarung verdichten kann. Ob dieser Kommunikationsraum hierarchisch oder dezentral organisiert wird, bleibt Gegenstand der Vereinbarungen; seine entscheidende Anforderung ist jedenfalls, dass alle diejenigen, die von einem bestimmten „Nation“-Begriff betroffen werden sollen, Möglichkeiten vorfinden, sich in den Beratungsprozess verbindlich einzuklinken. In Analogie zur deliberativen Demokratie (vgl. beispielsweise Gerstenberg 1997) könnte man hier von einer deliberativen Nation sprechen. So wie man in diesem Zusammenhang überhaupt von einer deliberativen Wirklichkeit sprechen könnte, wenn man Nation als Element der gesellschaftlich konstruierten Wirklichkeit nimmt. „Auf welche Weise entsteht gesellschaftliche Ordnung überhaupt? Die allgemeinste Antwort wäre, dass Gesellschaftsordnung ein Produkt des Menschen ist, oder genauer: eine ständige menschliche Produktion. [...] Gesellschaftsordnung ist weder biologisch gegeben noch von irgendwelchen biologischen Gegebenheiten ableitbar“ (Berger/Luckmann 1966/1980, 55). Weiters bleibt folgendes zu berücksichtigen: „Der Wert einer Struktur bemißt sich inzwischen ebensowenig an dem erstrebten Gleichgewicht zwischen ihren verschiedenen Bestandteilen wie an der Schärfe ihrer Konturen, sondern vielmehr an der Zahl ihrer Öffnungen und Kontaktpunkte, durch die sie mit allem, was ihr fremd ist, in Verbindung treten kann“ (Guéhenno 1994, 76). Und ebenso: „Da Gruppen nicht essentialistisch, sondern variabel sind und sich verändern können, ist gerade der Dialog das Mittel, in dem die sinnstiftende Umdeutung stattfindet“ (Marko 1995, 173). Im Dialog teilen soziale Gruppen ihre eigene normative Welt an die sogenannten Anderen mit (vgl. ebd.).

Die „ideale“ Nation setzt also die dialogische Vernetzung all seiner Mitglieder voraus. Erst mittels dieses Netzes entwickelt sie ihre inhaltliche Bestimmung.

3 Zum Konflikt Ethnizität vs. Nation

Es sei vorweggeschickt, dass es sich beim Begriff der „Ethnizität“ ebenso wie beim „Nation“-Begriff um eine soziale Wirklichkeitskonstruktion handelt, und für ihn deshalb dasselbe gilt, wie das oben zum „Nation“-Begriff gesagte. Der Unterschied besteht bestenfalls darin, dass der „Ethnizität“-Begriff noch stärker - wenn das überhaupt möglich ist - zur Verdinglichung neigt und dass er sich in der Regel auf kleinere Kollektive bezieht.

In den letzten Jahren kam es in Europa zu einer Renaissance der Ethnizität. Die „neuen Demokratien“ stehen vor alten Problemen. Das russische Imperium und Jugoslawien erlitten das selbe Schicksal wie seinerzeit Österreich-Ungarn (vgl. Marko 1995, 1). Die „alten Demokratien“ bekommen zu den alten neue Probleme in Form der Regionalismusbewegung in Westeuropa dazu. Marko spricht von einem „nationalen Paradoxon“. Dieses bestünde darin, dass sich ethno-nationale Bewegungen gegen den ethnisch homogenisierenden Nationalstaat wenden (vgl. Marko 1995, 18). Gleichzeitig ist ein „xenophober Populismus“ im Anwachsen begriffen, aufgrund der durch den Zusammenbruch des Kommunismus entstandenen Flüchtlingsbewegungen (vgl. Marko 1995, 515). Nationale Minderheiten müssen wieder verstärkt als „Sündenböcke“ (vgl. Marko 1995, 79) herhalten.

Als Modelle für die mögliche weitere Entwicklung stehen sich gegenüber:

A) Die offene Republik (Oberndörfer 1992, 21ff zitiert bei Marko 1995, 150) als menschenrechtliches Erbe der Aufklärung, die auf dem Weltbild der relativen Autonomie beruht, die Interdependenz von Menschen berücksichtigt und dementsprechend die Offenheit der Institutionen auf der Basis von pluralistischer Differenz und Gleichheit fordert (vgl. Marko 1995, 150).

B) Der geschlossene Nationalstaat als partikularistisches, national exklusives und ethnisch homogenisierendes Modell - einerseits als multikulturelle, ständig akkulturierende Gesellschaft und andererseits in Form der Ideologie des „differentialistischen Rassismus“ (Balibar/Wallerstein 1990, 28ff, zitiert bei Marko 1995, 74), die auf der politischen Formel des „divide et impera“ beruht: „Einzelne Bereiche eines sozialen Verbandes werden territorial oder funktional abgegrenzt und innerhalb dieses Bereiches kommt dann einer Gruppe die totale Verfügungsgewalt zu, ihre spezifischen Interessen mit den Mitteln des Staates durchzusetzen“ (Marko 1995, 90).

Auch im europäischen Integrationsprozess öffnet sich die Schere zwischen regionaler Autonomie und supranationaler Integration. Die Frage nach einer europäischen Identität taucht auf vor dem Hintergrund der Alternativen eines zentralisierten europäischen Superstaats oder einem „Europa der Vaterländer“, wie es De Gaulle genannt hat bzw. eines „Nationalitäten-bundesstaates“ nach Karl Renner, „in dem durch die Entdinglichung absoluter Souveränitäts- und exklusiver Identitätsvorstellungen die relative Autonomie und Integration nicht nur von Individuen, sondern auch von Gruppen in einer pluralistischen Organisation institutioneller Gleichheit auf der Basis von Anerkennung von Differenz möglich wird“ (Marko 1995, 516, Hervorhebungen im Original).

3.1 Die Naturalisierung von Differenz
Marko (1995) analysiert Funktion und Wirkungsweise des Nationalismus als Ideologie. Ausgangspunkt ist ihm dabei das sogenannte Latenzproblem (vgl. Marko 1995, 108ff): Um die Legitimität der sozialen Ordnung und damit die Stabilität des sozialen Systems zu bewahren, wird die Gestaltbarkeit von sozialen Konstruktionen verschleiert (vgl. auch Marko 1995, 186f). Dem dienen die „Formen der Naturalisierung der Differenz“ (vgl. Marko 1995, 56ff).

Gerade im Auffinden sogenannter biologischer Unterschiede zeigen sich Konstanzen vom Rassismus des 19. Jahrhunderts bis zum Antirassismus (van den Berghe, 1997, zitiert bei Marko 1995, 67) jüngeren Datums. Deutlich wird auch eine ideologische Verwandtschaft von Rassismus und Nationalismus, soferne sich beide auf eine angenommene gemeinsame Abstammung stützen (vgl. Marko 1995, 60). Damit verknüpfte Biologismen, wie die auf Darwin gestützte „Höherentwicklung durch Auslese“ oder die durch Schleiermacher oder Gobineau geprägte Vorstellung von der „schädlichen Vermischung der Rassen“ (vgl. Marko 1995, 74f) haben jeweils unmenschliche Folgerungen nach sich gezogen: Züchtungsversuche an Menschen durch den Nationalsozialismus sowie mehr oder weniger massiv durchgeführte Programme der Segregation und Exklusion des „Anderen“ und „Fremden“, die in fast jeder Gesellschaft zu finden sind. Dieselbe ideologische Struktur liegt auch dem von Etienne Balibar so bezeichneten „differentialistischen Rassismus“ zugrunde: die nur normativen Postulate der Segregation und Exklusion werden dabei zu einer unaufhebbaren Differenz von Völkern und Kulturen verdinglicht (vgl. Marko 1995, 74). Bei S. Huntington (1993, zitiert bei Marko 1995, 102) stehen dann ganze „Zivilisationen“
 im Widerstreit. Konflikterzeugende Unterschiede sind dabei nicht weiter zu hinterfragen.

3.2 Die multikulturelle Gesellschaft

Diesem Modell steht die multikulturelle Gesellschaft (vgl. Marko 1995, 85) gegenüber, wo Inklusion und Integration die Grundwerte ausmachen. Hier ergeben sich allerdings institutionelle Probleme bei der Organisation von Freiheit und Gleichheit auf der Basis der Anerkennung individueller wie kollektiver Differenzen. Autonomie und Integration sind die funktionalen Erfordernisse der Aufrechterhaltung von Differenzen in einer pluralistischen aber doch einheitlichen Lebenswelt. In der scholastischen Formel „Einheit in Vielfalt“ findet das seinen prägnanten Ausdruck. Voraussetzung ist allerdings die wechselseitige Anerkennung und Achtung des Anderen. Die Grenzen findet dieses Modell im nationalistischen oder religiösen Fundamentalismus mit dem Streben nach Eroberung und Dominanz.

Primordiale Theorien der Ethnizität (vgl. Marko 1995, 90ff) schließlich führen bis heute zu dem Glauben, dass man ethnische Konflikte nur durch Aufteilung in ethnisch homogene politische Einheiten „lösen“ könne.

3.3 Nation als soziale Wirklichkeitskonstruktion

Auch die sogenannte allgemeine Staatslehre versucht das „Wesen“ der Begriffe von Staat, Volk und Nation zu analysieren und dementsprechend zu definieren (vgl. Marko 1995, 37ff). Da es sich dabei aber um soziale Wirklichkeitskonstruktionen handelt, kommt man zu keinen wirklich klaren und allgemein befriedigenden Begriffsdefinitionen. Volk und Nation lassen sich weder durch „objektive“ Faktoren wie „gemeinsame“ Sprache, Abstammung, Kultur, Religion oder Schicksal definieren, noch durch einen vermuteten „subjektiven“ Willen zur Zusammengehörigkeit (vgl. Marko 1995, 52f). Trotz der Verwendung derselben Sprachen gibt es eben verschiedene „Völker“ wie Engländer und Amerikaner, während sich die Schweizer mit vier Nationalsprachen als „ein“ Volk bzw. eine Nation verstehen. Die inhaltliche Beliebigkeit zeigt diese „begriffsessentialistische Fiktion“ (Marko 1995, 37ff) mit aller Deutlichkeit. Wer wo dazugehört ist „keine bloße Tatsachenfeststellung, sondern in erster Linie ein Werturteil!“ (Marko 1995, 144).

Allerdings erfüllen diese Fiktionen politische Funktionen: Die Behauptung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden dienen der Legitimation – z. B. von Inklusion einerseits und Ausgrenzung andererseits. Oder: „Nicht eine augen-»scheinliche« äußere Ähnlichkeit der »Abstammung«, Sprache oder Kultur, sondern gerade die Behauptung ihrer »Gemeinsamkeit« macht daher deutlich, worum es bei allen Begriffen wie Volk, Nation, Staat und Ethnizität »in Wirklichkeit« geht: nämlich durch die Bildung einer sozialen Kategorie eine gedachte Ordnung bzw. »Einheit« zu konstituieren“ (Marko 1995, 121, Herv. i. O.).

Meines Erachtens kommt hierin Markos Hauptanliegen zum Ausdruck: Er will darauf hinweisen, dass soziale Kategorien und erst recht die daraus abgeleiteten politischen Forderungen immer das Ergebnis einer sozialen Konstruktion und somit gestaltbar sind. So meint er: „Identitäten wie Differenzen werden in politischen Prozessen ausgehandelt: es kommt daher darauf an, welche Beziehungen Differenzen bilden und wer diese Beziehungen definiert.“ (Marko 1995, 172, Herv. i. O.)

3.3.1 Exkurs: Die Nation und ihre Alternativen.

Wenn schon „die Nation“ als soziale Wirklichkeitskonstruktion erkannt wurde, müssten auch ihre Alternativen „nur“ – oder glücklicherweise – soziale Konstruktionen sein. Im Zeitalter von Menschenrechten und Demokratie stellt sich für mich allerdings die Frage, wie konstruiert wird bzw. wie der Diskurs, durch den eine solche Konstruktion entsteht und sich weiterentwickelt, gestaltet und organisiert wird. Hier liegen m. E. die echten Alternativen. Es gilt dabei zu berücksichtigen, dass eine Konstruktion wohl nur dann seine Legitimationskraft entfaltet, wenn sie von den Betroffenen akzeptiert wird und sie das auch zum Ausdruck bringen können. „Durchschaut man [...] die Verdinglichung der Ethnizität und ist sich der Tatsache der Klassifikation als Werturteil bewußt, so ist ethnische Heterogenität nicht länger natur- oder gottgegebenes »Schicksal«, Assimilation, Segregation oder Vertreibung daher auch keine »natürliche« Konsequenz. Ethnische »Heterogenität« wird damit vielmehr normativ gestaltbar“ (Marko 1995, 194, Herv. i. O.). Oder in anderen Worten: „Die Erkenntnis der sozialen Konstruktion ermöglicht daher erst die Vorstellung der normativen Gestaltbarkeit der »Wirklichkeit«, so dass »ethnische Konflikte« nicht länger als schicksalhaft gegeben hingenommen werden müssen“ (Marko 1995, 26, Herv. i. O.). Was natürlich auch auf alle anderen Konfliktebenen zutrifft.

3.4 Rechtliche Anerkennung und Institutionalisierung von Differenz

Dementsprechend widmet Marko ein ausführliches Kapitel der Analyse von rechtlicher Anerkennung und Institutionalisierung von Differenz. Er stellt dabei eine unterschiedliche Abstufung von Gruppenbezügen fest. So wird das in einzelnen Verfassungen enthaltene individuelle Diskriminierungsverbot von einem individualistisch-liberalen Standpunkt aus als Differenzierungsverbot interpretiert, was einen assimilatorischen und antipluralistischen Effekt haben kann, wie die Einschränkungen der Vereinigungsfreiheit und konkrete Parteienverbote im „französischen Modell“ gezeigt haben (vgl. Marko 1995, 239ff). Umgekehrt wird vom Standpunkt eines „responsiven“ Liberalismus aus das Diskriminierungsverbot durch die Anerkennung von Differenzen im Gegenteil sogar als Differenzierungsgebot verstanden. So wird z.B. in der kanadischen, schweizerischen und auch österreichischen Rechtssprechung der Gebrauch der Muttersprache als „Super-Grundrecht“ verstanden, das der Ausübung anderer Grundrechte funktional vorausgesetzt wird (vgl. Marko 1995, 265ff).

3.4.1 Verschiedene Stufen des Gruppenbezugs

In der Analyse der Rechtsinstitute stellt Marko schließlich verschiedene Abstufungen des Gruppenbezugs fest (vgl. 1995, 524ff), die im Folgenden kurz zusammengefasst werden sollen:

Auf einer ersten Stufen des Gruppenbezugs wird die faktische Existenz von Gruppen zur tatbestandsmäßigen Voraussetzung der Ausübung und Verwirklichung individueller Rechte: der Staat soll die Möglichkeit gesellschaftlicher Autonomie gewährleisten. Das Diskriminierungsverbot stellt sich so als Assimilationsverbot dar. Die Existenz und der Fortbestand konkreter Gruppen wird dadurch aber keinesfalls garantiert.

Diese Gewährleistung kommt erst auf einer weiteren Stufe des Gruppenbezugs hinzu. Hier werden Gruppen als Schutzgut von Normen anerkannt und es wird Aufgabe des Staates und damit Funktion des Rechts, gesellschaftliche Diskriminierung (beispielsweise durch Segregation im Wohnungsbereich) zu bekämpfen und damit durch den Abbau sozialer Ungleichheit zur gesellschaftlichen Integration beizutragen. Auf dieser Stufe wird zwar die Gruppe geschützt, ohne dass sie aber als Rechtssubjekt anerkannt werden müsste. Diese beiden ersten Stufen des Gruppenbezugs durchzieht allerdings das Problem der reverse discrimination wie ein roter Faden: Durch die Gewährung von Minderheitenrechten kann es passieren, dass sich Angehörige der Mehrheit diskriminiert fühlen. Als Lösung dieses Problems der reverse discrimination zeichnet sich ein anderer Ansatz ab, nämlich der Paradigmenwechsel in der Interpretation des Gleichheitssatzes vom „bloßen“ Willkürverbot zum „strengen“ Verhältnismäßigkeitsprinzip. Mittel wie Quotenregelungen oder auch z.B. der Sprachproporz in Südtirol sind allerdings nach einer „Drei-Elemente-Lehre“ auf ihre Geeignetheit, Erforderlichkeit und Proportionalität von Zweck und Mittel zu untersuchen.

Erst auf einer letzten Stufe des Gruppenbezugs werden schließlich Gruppen nicht nur als Rechtsobjekte, sondern auch als Rechtssubjekte anerkannt. Das soll durch verschiedene Rechtsinstitute gewährleistet werden: Die Autonomie in Form der Einrichtung als Selbstverwaltungskörperschaft und die Integration durch Garantien der Repräsentation in der Gesetzgebung. Das kann durch Ausnahmen von Mandatshürden über garantierte Mindestsitze, sogenannten Virilstimmen, wie sie in der slowenischen Verfassung für die autochthone italienische und ungarische Minderheit verankert sind, bis hin zu nationalen Kurien oder Nationalitätenkammern, die dem Prinzip der proportionalen Repräsentation entsprechen, erreicht werden.

3.4.2 Zum Umgang mit „ethnisch Anderen“

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass vier verschiedene Modelle des Umgangs mit den sogenannten ethnisch „Anderen“ möglich sind (vgl. Marko 1995, 531ff):

a) Ethnisch Andersartige werden entweder exkludiert oder mehr oder weniger freiwillig assimiliert nach dem Prinzip „cuius regio, eius lingua“.

b) Nach dem Modell der institutionellen Trennung von Kirche und Staat soll auch Ethnizität Privatsache sein, während der Staat neutral über den Ethnien stehen soll. In der Praxis führt aber auch dies durch das Machtgefälle zwischen Mehrheit und Minderheit zur Assimilation der Minderheit.

c) Das Modell der Ent-Ethnisierung: hier wird von einer radikal individualistischen Philosophie aus, in der Gruppenbildung als Gefahr für die gesellschaftliche Integration angesehen wird, vom Ideal einer möglichen Ent-Ethnisierung ausgegangen, die wohl der Utopie von der klassenlosen Gesellschaft „strukturell äquivalent“ ist. Eine dauerhafte Ent-Ethnisierung erscheint aber nicht möglich, wie die Renaissance der Ethnizität in den post-kommunistischen Staaten, aber auch in den post-industriellen Gesellschaften eindrucksvoll gezeigt hat.

d) In einem vierten Modell, nämlich dem Konzept der multikulturellen Gesellschaft wird Ethnizität als mögliches Mittel der Abgrenzung akzeptiert; diese soll aber durch Grenzüberschreitung nicht zur Ausgrenzung umfunktioniert werden. Es werden mögliche Konflikte durch Recht institutionalisiert. Auf der Basis der Idee faktischer und institutioneller Gleichheit im konkordanzdemokratischen System hat es seine idealtypische Ausformung gefunden. Differenzen werden bis in die Staatsorganisation hinein institutionalisiert. Ethnische Gruppen werden so durch Partizipation integriert. Aber auch dieses Modell hängt vom Willen zum Kompromiss ab, wie z.B. im Jurakonflikt und der Staats- und Verfassungsreform in Belgien deutlich wurde. „Der Erfolg des konkordanzdemokratischen Systems beruht daher letztlich auf einer politischen Kultur, in der der Wille zum Ausgleich vorhanden ist: wo die Mehrheit auf die Dominanz über die Minderheit verzichtet und ihr im Sinne des Dialogmodells auf der Basis der Anerkennung als Gleicher gegenübertritt“ (Marko 1995, 533). Oder in anderen Worten: „Jede gesellschaftliche Wirklichkeit ist gefährdet und jede Gesellschaft eine Konstruktion am Rande des Chaos“ (Berger/Luckmann 1966/1980, 111).
4 Nation und Identität

Im Zusammenhang mit der Verwendung des „Nation“-Begriffes scheint die Bereitschaft groß, eine kollektive Identität anzunehmen (vgl. z. B. Münch 1993). Hat man allerdings die Dialektik der Identitätsformung vor Augen, „so kann man die irreführende Vorstellung einer »kollektiven Identität« fallen lassen, ohne zur Einzigartigkeit der individuellen Existenz, sub specie aeternitatis, Zuflucht nehmen zu müssen. Die historischen Gesellschaftsstrukturen erzeugen Identitätstypen, die im individuellen Fall erkennbar sind“ (Berger/Luckmann 1966/1980, 185, Herv. i. O.). Orientierung und Verhalten im Alltagsleben stützen sich auf solche Typisierungen (vgl. Berger/Luckmann 1966/1980, 185), sie sind für vortheoretische und also vorwissenschaftliche Erfahrung „bemerkbar“ und „verifizierbar“ (vgl. Berger/Luckmann 1966/1980, 186).

Das wirft die Frage auf, welche Bedeutung dem „Identität“-Begriff zuzuordnen ist, und schließlich wozu man diesen Begriff verwenden will. In Schmidts Wörterbuch der Politik findet sich folgende Eintragung: „Identität (von lat. identitas = vollkommene Gleichheit), 1) allgemein die vollkommene Übereinstimmung. 2) In der Sozialpsychologie das Einssein eines individuellen oder kollektiven Akteurs mit seinen Rollen und seiner Verortung im gesellschaftlichen und politischen Umfeld. […]“ (Schmidt 1995, 409).

Für unsere Zwecke würde ich einen „Identität“-Begriff vorschlagen, der alle jene Aussagen zusammenfasst, die eine bestimmte Person für sich selbst als gültig anerkennt, also z. B.: „Ich wohne im Ort X“ oder „Ich spreche die Sprache Y“. Die Identität einer bestimmten Person umfasst dann alle sie betreffenden Aussagen. Von einer „kollektiven Identität“ könnte man dann sprechen, wenn zumindest 2 Personen sich gleichlautende Identitätsmerkmale zuordnen, also wenn sowohl Person A als auch Person B für sich z. B. die Aussage: „Ich wohne im Ort X“ als gültig akzeptieren. Auf dieser ersten Stufe der kollektiven Identität, müssen die beiden noch nichts voneinander wissen. Auf einer zweiten Stufe der kollektiven Identität wissen beide, dass sie sich gleichlautende Identitätsmerkmale zuordnen. Aber erst auf einer dritten Stufe, nämlich dann, wenn einer der beiden das gemeinsame Merkmal zur Begründung oder Legitimation seiner Vorhaben und Ansprüche verwendet, wird die Bezeichnung „kollektive Identität“ für unseren Zusammenhang bedeutsam, wenn also beispielsweise Person A meint: „Weil B und ich im selben Ort wohnen, muss es auch im Interesse von B sein, wenn ich dieses oder jenes Vorhaben verwirkliche. B wird mich also in meinem Vorhaben unterstützen, zumindest aber wird er nichts dagegen haben.“ A hat also in diesem Fall aus der Kenntnis gleichlautender Identitätsbestimmungen einen Solidaritätsanspruch für sein Vorhaben abgeleitet. Und da wohl jeder auf die Solidarität seiner Mitmenschen – sei sie nun aktiv oder nur passiv – angewiesen ist, wird hier die ungemein wichtige Funktion dieser Kollektivbestimmungen deutlich. Und ebenso, wie so etwas wie beispielsweise „nationale“ Bewegungen überhaupt zustande kommen konnten (ich denke hier vor allem an die nationalsozialistische Bewegung). Besonders in Zeiten wirtschaftlicher und sozialer Not, sind sich die Betroffenen verstärkt darüber bewusst, dass sie auf die Solidarität ihrer Mitmenschen angewiesen sind, und Identitätsmerkmale - seien sie nun sachlich wie in den oben angeführten Beispielen oder ausschließlich zur Verstärkung eben jener Solidarität konstruiert - werden bereitwillig angenommen, umso eher, wenn sie das Selbstbild des Betroffenen in ein subjektiv angenehmeres Licht rücken, wie z.B.: „Der Arier ist allen anderen Menschenrassen überlegen.“ Es ist wohl diese überaus enge Verwobenheit von Identität und Solidaritätskonstruktion, die einem wissenschaftlichen Umgang mit Begriffen wie „Nation“, „Ethnie“, aber auch „Staat“ so große Schwierigkeiten entgegenstellen.

Erst auf dieser dritten Stufe kollektiver Identität, die aber schon als Solidaritätskonstruktion anzusprechen ist, scheinen Berger und Luckmann anzusetzen, wenn sie meinen: „Identität erhält ihre definitive Legitimation, sobald sie in den Zusammenhang einer symbolischen Sinnwelt gestellt wird“
 (1966/1980, 107).

4.1 Die Nation als Solidargemeinschaft

Nachdem nun herausgearbeitet wurde, wie aus der Erkenntnis gemeinsamer Identitätsmerkmale, der kollektiven Identität im eigentlichen Sinn, Solidaritätskonstruktionen - also kollektive Identitäten im übertragenen Sinn - entstehen können, die wohl den wichtigsten Grund darstellen, warum Individuen immer wieder auf für sie unüberschaubare Gruppen Bezug nehmen, soll im Folgenden anhand einer Arbeit von Richard Münch (Das Projekt Europa. Zwischen Nationalstaat, regionaler Autonomie und Weltgesellschaft, 1993) untersucht werden, inwieweit sich dieses Modell bestätigen lässt.

Münch findet „die Wurzel jeder kollektiven Identität in der Abgrenzung der eigenen Gruppe, Gemeinschaft oder Nation gegen andere Gruppen, Gemeinschaften und Nationen. So ist mit jeder Identitätsfindung auch eine Abgrenzung nach außen verbunden, auf der dann Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung aufbauen, die natürlicherweise Voreingenommenheiten und Vorurteile enthalten“ (Münch 1993, 16). Mit diesen identitätssichernden Abgrenzungen geht eine „Tendenz zum Handeln nach dem primitiven Freund-Feind-Schema“ (ebd.) einher. Die Bedrohung durch einen äußeren Feind stellt sicher einen massiven Grund dar, um die Solidarität im Inneren zu verstärken, und je „plastischer“ dieser Feind dargestellt wird, umso solidaritätsbildender wird er wirken. Auch die scharfe Abgrenzung, wer zum eigenen Solidaritätskollektiv gehört und wer nicht, scheint die Sicherheit zu vergrößern, die eine Solidaritätskonstruktion bieten kann. Diese Identitätsabgrenzungen geraten allerdings „im Prozeß der Herausbildung größerer ökonomischer, politischer und kultureller Einheiten in Bewegung“ (ebd.), was wir bei den europäischen Integrationsbestrebungen, aber auch auf globaler Ebene feststellen können. Ich stimme mit Münch überein, wenn er meint: „Die Entwicklung der europäischen Nationalstaaten kann durchaus als ein historisches Modell auf niedrigerer Entwicklungsstufe für die Untersuchung der Vorgänge genutzt werden, die wir jetzt im europäischen Integrationsprozeß beobachten können“ (Münch 1993, 16f).

Münch sieht vor allem wirtschaftliche Entwicklungen und machtpolitische Erwägungen als Triebfeder eines Integrationsprozesses (vgl. Münch 1993, 17). Neben militärischer Stärke und wirtschaftlicher Prosperität leisten „Unterstützung, Loyalität, Solidarität und Kooperation, erleichtert durch Homogenität der Bevölkerung oder durch Überwindung von Spaltungen mittels Integration einer Vielzahl von Gruppen in eine Staatsbürgerschaft auf der Basis von Gleichberechtigung“ ebenfalls einen gewichtigen Beitrag (vgl. ebd.). Hier wird wohl angedeutet, dass man die Glaubwürdigkeit einer Solidaritätskonstruktion auch vergrößern kann, wenn man verschiedenlautende individuelle Identitätsmerkmale eher in den Hintergrund drängt und dafür gleichlautende Identitätsmerkmale stärker betont bzw. überhaupt erst zu diesem Zweck erfindet, eine Funktion, die beispielsweise der immer wieder auftauchende „gemeinsame“ Feind bestens erfüllt: „Dabei hat die Bildung der ersten größeren Einheiten auf dem Wege der politischen Konkurrenz die Entwicklung weiterer konkurrenzfähiger Einheiten nach sich gezogen. Die äußere Konkurrenz hat die Herausbildung neuer, weiterreichender Solidaritäten und darauf aufbauend weiterreichender kultureller Identitäten [sic!] begünstigt und bestehende Differenzen, Ungleichheiten, Spannungen und Partikularismen abgetragen“ (Münch 1993, 18). Es mussten also immer wieder - wenn möglich akzeptable - gleichlautende Identitätsaussagen gebildet werden, um das Solidaritätserfordernis abzudecken. Es bleibt die Frage, wer wozu der Solidarität bedurfte, was m. E. die Kernfrage in jedem Diskurs um den „Nation“-Begriff darstellt. Es wäre wohl einer eingehenden historischen Analyse Wert, wer welche Solidaritätskonstruktionen in die öffentliche Diskussion einbrachte und welche Motive dabei Pate standen. Diese Abtragung der Differenzen „ist jedoch nicht immer und überall ohne zwanghafte Vereinheitlichung und Unterdrückung von unterlegenen Gruppen vor sich gegangen. Daraus resultieren z. T. dauerhafte innere Konflikte, die zu regionalen Gegenbewegungen geführt haben. Die Katholiken in Nordirland und die Basken in Spanien kämpfen noch und gerade heute um ihre Unabhängigkeit“ (Münch 1993, 18). Wer lässt sich schon gerne eine Identität überstülpen, mit der man sich gerade deswegen nicht identifizieren will oder mit der man sich ganz einfach gar nicht identifizieren kann, weil sie zu den bereits formulierten Identitäten im Widerspruch stehen. Aber die wissenschaftlich-technologischen und wirtschaftlichen Kämpfe „sind in vollem Gange und werden auf die Herausbildung und Abgrenzung größerer kollektiver Identitäten eine ähnliche Wirkung ausüben wie die kriegerischen Auseinandersetzungen bei der Entwicklung der Nationalstaaten […] Vor allem der Vorsprung der amerikanischen und japanischen Konkurrenten in der Hochtechnologie läßt die politischen und wirtschaftlichen Führungseliten auf einen raschen Schulterschluß der Europäer drängen“ (Münch 1993, 18f). Und schon ist wieder ein „gemeinsamer“ Feind auf dem Plan, der noch dazu einen Vorsprung in der Hochtechnologie hat (Wer hat diesen Vorsprung wozu bemerkt?). Münch stellt jedenfalls fest: „Die Herausbildung nationaler Identitäten ist vor allem auch ein Werk von Intellektuellen, die explizit oder implizit daran arbeiten, die Kultur einer Nation durch die Abgrenzung zu anderen Nationalkulturen und durch innere Etablierung eines herrschenden kulturellen Paradigmas zu definieren“ (Münch 1993, 22), was er selbst, wie das vorhergehende Zitat belegt, unter Beweis gestellt hat.

4.2 Die Nation als Verteidigungsgemeinschaft

Es ist wohl durchaus sinnvoll anzunehmen, dass Solidaritätskonstruktionen, die auf ein sehr großes Kollektiv Bezug nehmen, sich nicht gleichzeitig im ganzen Kollektiv etabliert haben, vielmehr werden sie in einer kleineren Gruppe entstanden und von dort aus dem größeren Rest des Kollektivs kolportiert worden sein. So meint auch Münch: „Europa existiert heute in erster Linie für die ‘Eurokraten’ in Brüssel, für die politischen Führungsspitzen der europäischen Staaten und die in Luxemburg, Brüssel und Straßburg tätigen Europaparlamentarier, die bislang ohne öffentliche Resonanz geblieben sind. Für die große Masse der Bevölkerung besteht es als eine Einheit indessen nicht“ (Münch 1993, 35f). Man würde eigentlich ein „noch“ vor dem „nicht“ erwarten, denn der „Feinde“ gibt es viele und es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die „Bedrohung“ auch vom letzten Arbeitsfähigen „wahrgenommen“ wird, denn außer den oben vorgestellten Technologiefeinden gibt es noch ein Phänomen, das in der Literatur so dargestellt wird: „Die Grenzen in Europa öffnen sich, gleichzeitig steigt die Ausländerfeindlichkeit“ (Münch 1993, 40). Die Konstruktion eines „gemeinsamen“ Feindes hat den unschätzbaren Vorteil, dass er praktisch über Nacht an jedem beliebigen Ort und gegenüber jedem beliebig gebildeten Kollektiv auftreten kann. Man beachte an den nun folgenden Beispielen der Nationswerdungen in Europa, dass in allen Fällen eine oder mehrere vereinigte Gruppen gegen eine andere auftrat.

„In England haben sich Aristokratie und Bürgertum gegen den königlichen Absolutismus vereinigt und sind so zusammen zum Träger der Nation geworden. Aus ihrer Vereinigung ist die Gemeinschaft der citizens entstanden. Die Arbeiterklasse ist zwar nur schrittweise und gegen Widerstände, jedoch früher, schneller und tiefer als in Frankreich in die Bürgerschaft hineingewachsen und ist so mit zu ihrem Träger geworden“ (Münch 1993, 42, Herv. i. O.). Natürlich werden in eine Solidaritätskonstruktion nur jene miteinbezogen, die auch die erwartete „Solidarität“ leisten können, wodurch die folgende Bemerkung einen merkwürdig zynischen Beigeschmack erhält: „Inklusion geht grundsätzlich nur langsam voran und wird nur gegen anerkannte Leistungen für das gesellschaftliche Wohlergehen erteilt“ (Münch 1993, 47). Es erscheint nämlich nach dem oben Gesagten hochgradig unglaubwürdig, dass es hier um das Wohlergehen der komplette Gesellschaft geht. Es ist wohl eher anzunehmen, dass die jeweiligen Sprecher an das Wohlergehen der eigenen gesellschaftlichen Gruppe denken, wie es sich z. B. im Fall der Amerikanischen Unabhängigkeitserklärung belegen lässt. Dort heißt es unter anderem: „Folgende Wahrheiten bedürfen für uns keines Beweises: Dass alle Menschen gleich geschaffen sind; dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind; dass dazu Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören […]“ (zitiert nach Sautter 1994, 555). Dass der Verfasser dieser Worte, Thomas Jefferson, selbst mehrere hundert von diesen „allen Menschen“ in Sklaverei hielt und diese ganz selbstverständlich weiter vererbte, schien damals kaum jemanden zu stören (vgl. z. B. Nicolaisen 1995).

„In Frankreich waren Staatsmänner die Baumeister der Nation. [...] Das Bürgertum wurde in der Revolution von 1789 gegen die Aristokratie und gegen den königlichen Absolutismus zu ihrem Träger. Die Arbeiterklasse ist lange nicht in diese Gemeinschaft der citoyens hineingewachsen. Die Aufklärer waren die Legitimationsstifter der Nation. Die Revolutionäre von 1789 haben durch die – an sich nicht zulässige – Übertragung von Rousseaus politischer Theorie des Stadtstaates auf den Großflächenstaat die unteilbare Nation zur Quelle der staatlichen Macht und des Allgemeinwillens im Unterschied zu den partikularen Interessen der einzelnen Individuen und Gruppen gemacht“ (Münch 1993, 49, Herv. i. O.).

„In Deutschland hat sich das Verständnis der Nation unter anderen Bedingungen und in anderer Gestalt entwickelt als in Großbritannien und Frankreich. Im Unterschied zum französischen oder britischen Begriff der Nation als Gemeinschaft von citoyens oder citizens, unabhängig von ihrer Herkunft, sind hier Abstammung und Sprache zu den Hauptkriterien der Nation geworden“ (Münch 1993, 61). „Der moderne, die ganze Bevölkerung umfassende Begriff der deutschen Nation ist erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts geformt worden [...]. Urheber und erster Träger war das Bildungsbürgertum von Schriftstellern, Professoren, Theologen, höheren Verwaltungsbeamten, Juristen und Ärzten. Die Literaten der Romantik haben den deutschen Begriff der Nation am Ende des 18. Jahrhunderts ästhetisch zugespitzt [...]. Hier liegt die Wurzel des deutschen Begriffs der Kulturnation. Er ist ein reines Literatenprodukt. Der britische Begriff der Nation als staatsbürgerliche Gemeinschaft ist dagegen von der Aristokratie, dem gewerblichen und dem gebildeten Bürgertum zusammen geschaffen worden, der französische Begriff vom gewerblichen Bürgertum und den Aufklärern im Kampf gegen Aristokratie und König“ (Münch 1993, 63). „Das gewerbliche und industrielle Bürgertum nahm in Deutschland bei der Herausbildung der Nation und der nationalen Identität keine so gewichtige Rolle ein wie in Großbritannien und Frankreich. Es ist praktisch im Fahrwasser des Bildungsbürgertums und später der staatlichen Einigung mitgeschwommen, ohne jedoch in gleichem Maße an der politischen Gestaltung der Gesellschaft und der Definition der nationalen Identität mitzuwirken“ (Münch 1993, 68f). Und, wo bleibt der „gemeinsame“ Feind? Er kommt. Und zwar dergestalt: „Es waren die Konfrontation mit der Hegemonie der französischen Sprache und Literatur und die staatliche Zersplitterung der Deutschen, durch deren Zusammenwirken in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die Herausbildung des deutschen Nationalbewußtseins in die Betonung von gemeinsamer Abstammung, Sprache und Kultur gedrängt wurde. So konnte unter »Nation« nur eine Kultur- und Volksnation verstanden werden“ (Münch 1993, 77f).

5 Die gestaltbare Nation

„Seit den 70er Jahren wird der Versuch spürbar, Heimat als Projekt, als Aufgabe und als Anspruch neu zu formulieren. Heimatrecht, neu formuliert als »Demokratie vor Ort«, als Anteilnahme aller am Lokalen, vermischt sich mit dem Traum vom richtigen Leben. [...] wem die Chance zum Mittun – wie den Ausländern – vorenthalten wird, dem erschwert man auch die Möglichkeit sich zu identifizieren“ (Köstlin 1996, 335f). Das trifft wohl auch auf „Inländer“ zu, wenngleich hier etwas andere Mechanismen wirksam sind, die von Thomas Meyer in seinem Werk „Die Transformation des Politischen“ (1994) gut nachvollziehbar skizziert wurden. Als eine der Ursachen, die einem Großteil der Gesellschaft die Möglichkeit sich zu identifizieren erschweren, sieht er die Ästhetisierung der Lebenswelt. Diese „ist gleichzeitig die Quelle und zunehmend auch das Produkt der Ästhetisierung der Politik als Inszenierung des Scheins. Die Ästhetisierung der Lebensweisen schafft neue Formen der sozialästhetischen Segmentierung der Gesellschaft, die den sozialen Raum auf folgenreiche Weise zerklüftet und den politischen Raum tendenziell schließt. Das schafft Barrieren der politischen Kommunikation, wodurch an die Stelle von politisierten Konflikten häufig der Bruch kommunikativer Gemeinschaftserfahrung, also politische Entfremdung tritt“ (Meyer 1994, 131). Diese politische Entfremdung lässt sich unter anderem auch so deuten, dass offenbar der Bedarf nach weit gespannten Solidaritätskonstruktionen, wie sie Nationen eben darstellen, in weiten Kreisen der Gesellschaft nicht mehr als so dringend angesehen wird, obwohl doch eine gewisse Sehnsucht nach so etwas wie einer alle Menschen umfassenden Solidarität immer wieder zu Tage tritt. Man könnte beispielsweise Meyers Werk als Ausdruck dieser Sehnsucht interpretieren.

Auch Guéhenno scheint diese Sehnsucht zu problematisieren, wenn er meint: „Die territoriale Basis der politischen Modernität, wie wir sie seit Jahrhunderten begreifen, wird heute durch neue Formen der wirtschaftlichen Modernität unterminiert“ (Guéhenno 1994, 25). Die bekannte und gewohnte Solidaritätskonstruktion ist offenbar bedroht. Er sucht nach Auswegen: „Nicht die Herrschaft über ein Territorium ist fortan wichtig, sondern der Zugang zu einem Netz“ (Guéhenno 1994, 26), um schließlich feststellen zu können: „Der »territoriale Augenschein« ist überholt, ohne dass man ihn durch eine utilitaristische, funktionelle Vorstellung vom Staat ersetzen könnte […] Die räumliche Solidarität der Territorialgemeinschaft schwindet und wird durch befristete Interessengemeinschaften ersetzt. Mit seinem Anspruch, die politische, kulturelle, wirtschaftliche und militärische Dimension der Macht in einem einzigen Rahmen zu kombinieren, ist der Nationalstaat nun aber Gefangener einer räumlichen Konzeption der Macht, selbst wenn er versucht, seine Befugnisse nach föderalen Prinzipien aufzuteilen. Der Raum ist nicht länger das zutreffende Kriterium“ (Guéhenno 1994, 36f). Raum war auch nie das entscheidende Kriterium für Macht, bestenfalls eine Stützkonzeption - besonders dann, wenn man sich an den „Macht“-Begriff von Hannah Arendt hält, die meint: „Macht aber besitzt eigentlich niemand, sie entsteht zwischen Menschen, wenn sie zusammen handeln, und sie verschwindet, sobald sie sich wieder zerstreuen“ (Arendt 1958/1996, 252, Herv. CA). Dass Guéhenno aber einen anderen „Macht“-Begriff verwendet, wird in folgender Aussage deutlich: „Je weniger eine Gesellschaft auf dem Herrschaftsprinzip aufbaut, je diffuser die Macht ist, um so dringender bedarf es einer Unternehmensphilosophie, einer nationalen Identität“ (Guéhenno 1994, 123). Wenngleich der Verdacht nahe liegt, dass Guéhenno in eine andere Richtung dachte, könnte man das auch so lesen: Je weniger eine Solidaritätskonstruktion diktiert und mit Macht (im Sinne von Guéhenno) durchgesetzt wird, umso mehr Bedarf es einer Solidaritätskonstruktion, die dem Einzelnen einleuchten und wo er emphatisch „Wir“ sagen kann (vgl. Habermas 1992, 198f, zitiert nach Marko 1995, 180). Damit eine Solidaritätskonstruktion dem Einzelnen einleuchtet, muss er einen plausiblen Grund dafür erkennen, er muss einen echten Bedarf sehen und er muss am Zustandekommen der Konstruktion partizipieren können, erst dann kann er sie als „sein Werk“ erkennen, erst dann kann er mit gutem Grund „Wir“ sagen
. Mit der ungeheuer massiven Tendenz Solidaritätskonstruktionen zu verdinglichen wird gleichzeitig aber auch der Bedarf nach einem diesbezüglichen Dialog (hier als Partizipationsmöglichkeit) für überflüssig erklärt. Außerdem bleibt die „entscheidende Frage“, ob der Mensch sich „bewußt bleibt, dass die gesellschaftliche Welt, wie auch immer objektiviert, von Menschen gemacht ist – und deshalb neu von ihnen gemacht werden kann“ (Berger/Luckmann 1966/1980, 95). Dieses „bewußt bleiben“ hieße auch die Verantwortung für die Wirklichkeit, in der wir uns bewegen und in der unsere Kinder aufwachsen müssen, zu übernehmen. Andererseits ist dazu eine schon fast paradoxe Bereitschaft erforderlich, die Solidaritätskonstruktion und die mit ihr gewonnene Sicherheit zu hinterfragen. „Der Mut, den wir heute als unerläßlich für einen Helden empfinden, gehört bereits, auch wenn er kein heroischer Mut in unserem Sinne ist, zum Handeln und Sprechen als solchen, nämlich zu der Initiative, die wir ergreifen müssen, um uns auf irgendeine Weise in die Welt einzuschalten und in ihr die uns eigene Geschichte zu beginnen“ (Arendt 1958/1996, 232).

5.1 Die Nation als Kunstwerk

Um den Bogen fertig zu spannen, sei zuletzt noch auf einen Aspekt eingegangen, der im Zusammenhang mit „Nation“ schon beinahe als absurd gewertet werden könnte. Aber gerade deshalb erscheint es mir sehr reizvoll, diesen Aspekt näher zu beleuchten. Ausgangspunkt war mir dabei die Frage, ob denn „Nation“ nicht auch so etwas wie einen sinnorientierten Bezug habe, in Unterschied zu seinem zweckorientierten, als die man die verschiedenen Solidaritätskonstruktionen ansprechen kann, die ja einen konkreten Zweck verfolgen. In der hier angewandten Unterscheidung zwischen Sinn und Zweck beziehe ich mich auf Hannah Arendt, die meint: „denn soviel ist sicher, dass Maß für die Welt ist nicht die zwingende Lebensnotwendigkeit, die sich in der Arbeit kundgibt, und es kann nicht in dem Reich von Mitteln und Zwecken gefunden werden […]“ (1958/1996, 212). Im Unterschied zum Zweck, der aufhört Zweck zu sein, wenn er erreicht ist, muss ein Sinn „beständig sein, und er darf von seinem Charakter nichts verlieren, wenn er sich erfüllt, oder besser, wenn er dem Menschen in seinem Tun aufgeht oder sich ihm versagt und ihm entgeht“ (Arendt 1958/1996,184). Im Unterschied zum Zweck, der sich durch seine Berechenbarkeit auszeichnet - und Berechenbarkeit ist es auch, auf die jede Solidaritätskonstruktion letztendlich abzielt, denn sie soll Sicherheit bieten - bleibt es Eigenart des Sinns, dass er sich eben der Berechenbarkeit entzieht. Der rein zweckorientierten Beschreibung des „Nation“-Begriffs muss auch der Versuch folgen, einen sinnorientierten Zugang zu finden, will man nicht dem „Grundirrtum aller Versuche, den Bereich des Politischen materialistisch zu verstehen“ unterliegen, der darin liegt, „dass der allem Handeln und Sprechen inhärente, die Person enthüllende Faktor einfach übersehen wird, nämlich die einfache Tatsache, dass Menschen […] gar nicht anders können, als sich selbst in ihrer personalen Einmaligkeit zum Vorschein und mit ins Spiel zu bringen“ (Arendt 1958/1996, 225f). Aufgrund dieser „personalen Einmaligkeit“ – und damit Unberechenbarkeit – lässt sich alles Menschliche nicht allein in Zweckkategorien fassen, und schon gar nicht so rein menschliche Phänomene wie gesellschaftliche Wirklichkeitskonstruktionen. Auch wenn die Motive und Strategien zahlreich sind, mit denen die Menschen immer wieder – und zwar mit Nachhaltigkeit – bestrebt sind, ihre Wirklichkeitskonstruktionen zu festigen und zu verteidigen, wie Berger und Luckmann (1966/1980) eindrucksvoll dargestellt haben, sind sie doch einer immer wieder „nachwachsenden“ Bedrohung ausgesetzt: „Die Zerbrechlichkeit der Einrichtungen und Gesetze, mit denen wir immer wieder versuchen, den Bereich der menschlichen Angelegenheiten halbwegs zu stabilisieren, […] ist einzig dem geschuldet, dass immer neue Menschen in diesen Bereich fluten und in ihm ihren Neuanfang durch Tat und Wort zur Geltung bringen müssen“ (Arendt 1958/1996, 238). Und Neuanfang weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Mensch „sich aller Absehbarkeit und Berechenbarkeit entzieht, dass in diesem einen Fall das Unwahrscheinliche selbst noch eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat, und dass das, was »rational«, d.h. im Sinne des Berechenbaren, schlechterdings nicht zu erwarten steht, doch erhofft werden darf“ (Arendt 1958/1996, 217).

So „einfach“ sich das hier darstellen lässt, so schwierig ist es offenbar in ein Wirklichskeitskonzept zu integrieren. Eine Solidaritätskonstruktion, die ihrem Wesen nach offenbar aus einem tiefem Sicherheitsbedürfnis entstanden ist, und dementsprechend vornehmlich „sichere“ und „absichernde“ Elemente in sich aufnimmt, müsste dann auch mit „unsicheren“ und unberechenbaren Elementen zurechtkommen. Und gerade hier könnte der Verweis auf die Kunst wertvolle Anregungen liefern. Hannah Arendt meint zwar: „Auch ist die angemessene Art des Umgangs mit den Dingen, die wir Kunstwerke nennen, sicher nicht das Brauchen und Gebrauchen; vor diesem müssen sie vielmehr sorgfältig bewahrt und daher aus dem Gesamtzusammenhang der gewöhnlichen Gebrauchsgegenstände entfernt werden, um den ihnen gemäßen Platz in der Welt einnehmen zu können“ (Arendt 1958/1996, 201), aber mit einer Solidaritätskonstruktion für die Vitrine ist wohl keinem geholfen. Umgekehrt gilt aber auch: „Weil alles Seiende auch erscheint, und nicht erscheinen kann ohne eine ihm eigene Gestalt, gibt es in Wahrheit kein Ding, das nicht das bloße Gebrauchtwerden bereits übersteigt und eine Art von Existenz hat, die jenseits seiner Funktion liegt“ (Arendt 1958/1996, 210). Demnach wäre auch jeder Solidaritätskonstruktion zuzugestehen, dass sie über die rein funktionalen Aspekte hinaus auch zwecklose – aber nicht sinnlose – Komponenten enthält. Damit hielte sie sich das Tor zur Weiterentwicklung offen und könnte wesentlich schneller auf neue Gegebenheiten reagieren.

Nimmt man Kunst als jene menschliche Ausdrucksform, die alternative Wirklichkeitskonstruktionen anbietet, dann würde die Integration eines „künstlerischen Aspekts“ in eine Solidaritätskonstruktion bedeuten, die Möglichkeit der Veränderung schon in ihrer Anlage zu berücksichtigen, ihr Wachstum und auch ihre Metamorphosen zuzulassen. Aber „was auch an ethnologischer und psychologischer Evidenz erreichbar ist, scheint anzuzeigen, dass die ursprüngliche Auffassung von der gesellschaftlichen Welt – phylogenetisch wie ontogenetisch gesehen – in höchstem Maße verdinglicht ist. Das besagt, dass ein Verständnis der Verdinglichung als Modalität des Bewußtseins einer mindestens relativen Entverdinglichung des Bewußtseins bedarf, die sich verhältnismäßig spät in der Geschichte und im Leben jedes Einzelnen entfaltet“ (Berger/Luckmann 1966/1980, 96). Was nichts anderes bedeuten kann, als so früh als möglich darauf hinzuweisen und vorzuleben, dass die Wirklichkeit, in der jeder einzelne lebt und in der er seine Lebenszeit verbringt, gestaltbar ist, dass die erhoffte und notwendige Sicherheit nicht durch Erklärung der Unveränderlichkeit und schon gar nicht durch Reduktion auf Berechenbares erreicht wird, sondern vielmehr durch die Gewissheit der Gestaltbarkeit im verbindlichen Dialog, den man hier auch als politischen Dialog ansprechen kann: „Die Souveränität einer Gemeinschaft, die zusammengehalten und aneinander gebunden ist - nicht durch den sie beherrschenden Willen eines Einzelnen, der aus vielen Einen macht, sondern durch ein Vorhaben, auf das die Vielen sich geeinigt und um dessentwillen sie sich durch Versprechen aneinander gebunden haben –, zeigt sich in der fraglosen Überlegenheit gegenüber allen Gruppen, die so »frei« sind, dass kein Versprechen sie bindet und kein Vorhaben sie zusammenhält“ (Arendt 1958/1996, 313). Oder in anderen Worten: Nicht das Diktat schafft Sicherheit, sondern die Vereinbarung, weswegen auch die Solidaritätskonstruktionen – vielmehr gerade diese – auf Vereinbarungen beruhen müssten.

6 Schlussbemerkung

Wie dem geneigten Leser vermutlich aufgefallen sein wird, habe ich mich mit der Abfassung vorliegender Arbeit ziemlich abgemüht. Die „schillernde“ Begrifflichkeit wurde ja schon im ersten Kapitel angesprochen. Ich empfand es als zutiefst unbefriedigend, dass sich diese in mein eigenes Denken immer wieder einschlich, weswegen ich die Arbeit ebenso oft wieder frustriert weglegte, um mich dann doch wieder damit zu beschäftigen, sobald sich der Ansatz einer Lösung blicken ließ.

Die „ehrliche“ Beschäftigung mit der Thematik geht an die Wurzeln der eigenen Identität und stellt somit ein hübsches Stück Selbsthinterfragung dar, was natürlich nicht ganz reibungsfrei abgehen kann. Beispielsweise traten in gewissen Phasen der Auseinandersetzung Gefühle wie Neid oder gar Hass – zumindest aber eine gewisse Gereiztheit – gegenüber Personen und ihren Aussagen auf, die ganz „unbefangen“ mit Begriffen wie „Nation“, „Gesellschaft“ oder auch „Masse“ um sich werfen konnten, und ich nichts anderes erwidern hätte können als: „Nein, nein, so funktioniert das nicht, aber ich kann dir leider noch nicht sagen warum…“ Schon allein dieses In-Schwebe-Sein war einigermaßen aufreibend, hielt aber den Prozess bis tief hinein in unbewusste Schichten am Laufen.

Schließlich empfand ich und empfinde auch jetzt noch die Differenzierung des „Nation“-Begriffs und verwandter Begriffe in zweckorientierte und sinnorientierte Bestimmungen als den entscheidenden „Durchbruch“. Zumindest konnte ich mir so erklären, was denn das „Schillernde“ eigentlich ausmacht, dass nämlich Zweck und Sinn zwar oft synonym verwendet, aber nur selten auch so gemeint werden. So wird oft von Zweck gesprochen, wenn man Sinn meint und umgekehrt, was am deutlichsten wird, wenn Menschen nach dem „Sinn des Lebens“ fragen und dann aber Zwecke suchen – was nichts anderes heißt, als dass sie sich zwar dem Phänomen „Leben“ umfassend nähern wollen, aber dann doch bestrebt sind, nur die berechenbaren Anteile zuzulassen. Darin liegt ein fundamentaler Widerspruch. Ich würde es schon als „krankmachend“ bezeichnen, wenn ein Mensch auf seine berechenbaren Komponenten reduziert wird oder gar sich selbst ängstlich darauf zurückzieht. Kitzmüller (vgl. 1995) und andere haben in diesem Zusammenhang wohl nicht umsonst von „Entmenschlichung“ gesprochen. Analog zum auf seine reine Funktionalität beschnittenen, „entmenschten“ Menschen, kann man auch von „entmenschten“ Nationen sprechen, die sich immer dann einstellen, wenn man sich dem heute alles legitimierenden Diktum der Zweckrationalität unterwirft. Dann entstehen zwar sehr zweckdienliche aber sinnleere - um nicht zu sagen sinnlose - Konstruktionen, die niemanden recht befriedigen. Und aus dieser Perspektive ergibt sich schlussendlich das Desiderat dieser Arbeit: die sinngebende und somit „menschliche“ Nation.
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� Dieser Text entstand anlässlich eines Seminars aus Internationaler Politik unter dem Titel „Die Nation und ihre Alternativen“ veranstaltet von o. Univ. Prof. i. R. Dr. Heinrich Schneider im Jahr 1999.


� vgl. dazu beispielsweise Art. 20 der UNO-Resolution 217 A (III), die universelle Erklärung der Menschenrechte, vom 10.12.1948 wo es heißt: „1. Alle Menschen haben das Recht, sich friedlich zu versammeln und zu Vereinigungen zusammenzuschließen. 2. Niemand darf gezwungen werden, einer Vereinigung anzugehören.“


� ein wie „Nation“ und „Ethnie“ nicht minder konstruierter Begriff, der an Vermessenheit kaum noch zu überbieten ist


� Friedrich Heer hat beispielsweise ein ganzes Werk dem Thema „Der Kampf um die österreichische Identität gewidmet“ (1996) und unterstellt damit eine kollektive österreichische Identität. Inhaltlich zutreffender wäre hier aber „Der Kampf um eine österreichische Solidaritätskonstruktion“.


� Die symbolische Sinnwelt regelt Alltagsrollen, Prioritäten und Prozeduren und rechtfertigt sie zugleich (vgl. Berger/Luckmann 1966/1980, 106). Mit symbolischen Sinnwelten sind synoptische Traditionsgesamtheiten, die verschiedene Sinnprovinzen integrieren und die institutionale Ordnung als symbolische Totalität überhöhen, gemeint (vgl. Berger/Luckmann 1966/1980, 102). „Symbolische Vorgänge sind Verweisungen auf andere Wirklichkeiten als die der Alltagserfahrung“ (ebd.).


� Diese Aussage gilt vor allem dann, wenn man mit Art. 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte unterstellt, dass alle Menschen mit „Vernunft und Gewissen begabt“ sind.
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